1.)

2)

Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Bestwig mit ihren Anlagen
fur das Haushaltsjahr 2025 wird gemaR § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung
fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666) in der zur Zeit gultigen Fas-
sung — SGV.NW.2023 — aufgestellt und dem Bulirgermeister zur Bestatigung
vorgelegt.

BestW|g . Oktober 2024
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Roland Burmann
Kammerer

Bestitigung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Bestwig mit ihnren Anlagen
fiir das Haushaltsjahr 2025 wird geman § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung
fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666) in der zur Zeit glltigen Fas-
sung — SGV.NW.2023 — bestatigt und dem Rat der Gemeinde Bestwig zu-
geleitet.

Bestwig, 32. Oktober 2024
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Ralf Péus
Blrgermeister



3.)

Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Bestwig mit ihren Anlagen
flir das Haushaltsjahr 2025 ist gemal § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung fur
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666) in der zur Zeit glltigen Fassung
— SGV.NW.2023 - nach vorheriger offentlicher Bekanntgabe wahrend der
Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfligbar zu hal-
ten.

Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen gegen den Entwurf
der Haushaltssatzung sind in der in der Bekanntmachung festgelegten mind.
14-tagigen Frist vom 20.11.2024 bis 05.12.2024 bei der Gemeindeverwal-
tung (Burger- und Rathaus Bestwig) nicht erhoben worden.

Bestwig, 06. Dezember 2024
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Ralf Péus
Blrgermeister



	0_2_1_Aufstellung_und_Bestätigung_Entwurf
	doc07494020241205143749

